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AachwissenschaMche Aorträge.
Bekanntlich weiden in Berlin und Köln alljährlich zu 

einer gewissen Zeit eisenbahusachwissenschastiiche Vortrüge ge 
hatten, alt denen sich Eisenbahnbeamte znr Weiterbildung in 
ihrem Berns betheiligen können.

Jetzt mache» die Minister der Finanzen und des Innern 
bekannt, das; an der landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin 
in der Woche oom 10. bis 15. Februar 0. Js. ein Uuter- 
r i ch ts k n r s n s s ü r p r akti s ch e L a n d w i r t h e rc. statt­
finden wird und weisen die Behörden ihrer Ressorts an. die 
ihnen unterstellten Beamten auf diesen Kursus aufmerksam 
zu machen und denjenigen von ihnen, welche sich daran zu 
betheiligen wünschen, den dazu erforderlichen Urlaub zu er­
theilen. sofern dies mit den Interessen des Dienstes vereinbar 
erscheine.

Wiederholt haben wir daraus hingewiesen, wie nützlich 
es wäre, auch d<m jüngeren Zoll- und Stenertechnillrii die 
Möglichkeit zu gewähren, sich an akademischen Vortragen zu 
betheiUgen. welche ihr Fach betreffen, um sie dadurch auch 
f'ür die höchsten Stellen in der Zoll- und Steuer-Verwaltung 
besonders geschickt zu machen. Die wissenschaftliche Vorbildung 
zum Verständniß solcher Vortrüge müssen sie ja besitze», in­
dem für das Stener-Snpernnmerariat (abweichend von den 
Erfordernissen für den Snbalternstaatsdienst, für welchen be­
kanntlich allgemein nur höchstens das Zeugnis; der Reife 
höherer Bürgerschulen oder der erfolgreiche Besuch der Unter- 
Sekunda einer neunstnfigen höheren Lehranstalt verlangt 
wird) die Reife für Oberprima vorhanden sein muß. also 
eine wissenschaftliche Vorbildung, welche, da bekanntlich in 
der Oberprima meistens nur recapitulirt wird, der Vorbildung 
für das akademische Studium fast gleichkommt.

Der so vorgebildete Stener-Snpernumerar, welcher dann 
durch die Praxis seine Kenntnisse in der Strasgesetzgebung, 
in der Zoll- lind Steuergesetzgebung, in der Verwaltungs­
gesetzgebung und ebenso in großen Industriezweigen wie im 
Kassen- und Rechnungswesen bedeutend erweitert hat, würde 
für' gewisse Theile der Staats- und Finanzwissenschaft, der 
Rechtspflege, der Nationalökonomie und für gewisse Gebiete

j der angewandten Chemie und Physik n. s. w. ein Verständniß 
? mitbringen, wie es bm den Forst-, Bari- und Bergakademikern 

auch nicht gereifter vorhanden sen- kann; und er würde nach 
solcher zeitweise» akademischen Weiterbildung sich zweifellos 
für die höheren Stellen n, der Zoll- nnd Steueroerwattung 
ebenso gilt eignen, wie die akademisch vorgebildeten Forst- 
Ban- nnd Bergbeamten für die höheren Stellen in ihren 
Branchen.

Wir bedauern, daß unseren Anregungen zur Einführung 
einer solchen erweiterten Borbildung der Steuer-Superunme- 
rare noch in keiner Weise Folge gegeben worden ist, sondern 
das Monopol der Juristen aus die höheren Stelle» in unserer 
Verwaltung starr ansucht erhalten wird; wir werden aber 
nicht müde werden, immer nnd immer wieder daraus zurück­
zukommen

Die Ileöernafime von Kenchlsaktuaren in die 
Steuerverwattung.

Nach Nr. 22 v. I. der Umschau ist schon wieder ein 
Gerichtsakruar znm Bürean-Assistenten (in Münster) befördert 
worden. Man fragt sich, weshalb dergleichen überhaupt noch 
geschieht und warum jetzt mit diesem Brauche nicht endqültiq 
gebrochen wird?

Früher mochte eine Uebernahme von Gerichtsaltuaren 
in die Steuerverwaltung allenfalls noch zweckmäßig sein, als 
auf die Ausbidnng der Steuer-Supernnmerare im Stempel- 
wesen bei den Hauptämtern weniger Werth gelegt wurde, 
eine Ausbildung der Snpernumerare im Dienst bei den Erb- 
schastsstenerämtern und Stempelfiskalnten gar nicht statt fand 
und obendreln infolge der günstigeren Avaneementsverhültnisse 
die ehemaligen Snpernumerare sich wenig nach dem Büreau- 
dienst bei den Direktionen sehnten, zumal sie auch ohnedem 
in ruhigere Stellen im sedentären Dienst gelangen konnten, 
wenn sie, älter geworden, nicht mehr ganz tauglich für den 
Außendienst waren. Jetzt aber dürfte die Zeit gekommen sein, 
mit dem mehrerwühmen Brauche, sowohl aus Billigkeits- als 
auch aus Zweckmüßigkeitsgrüuden endgültig zu brechen.


